
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/11/6 13Os126/74,
11Nds147/86 (11Ns20/86), 14Ns2/92

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1974

Norm

StPO §72

Rechtssatz

Die Annahme einer Befangenheit setzt die ernstliche Besorgnis voraus, daß ein Richter (Schö8e, Geschworner) an die

Beurteilung der Strafsache nicht mit voller Unvoreingenommenheit und Unparteilichkeit herantritt.
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